
Geschäftsstelle BOStrab NT4.03

Betriebsleiter BOStrab NT4

Baumaßnahmen der VGF

Abnahme und Inbetriebnahme von Betriebsanlagen (§ 62 BOStrab)
durch die Technische Aufsichtsbehörde (TAB)

NT31 NT34NT33NT32

Projektleiter

Übergabe der Abnahmeunterlagen (3-fach)1

(Feststellung der Gebrauchsfähigkeit, Überwachungsberichte aller 
beteiligten Sachverständigen und Prüfingenieure, Materialprüfzeugnisse) 

ggf. mit Übergabegespräch.
Die Unterlagen müssen vom GBL und FBL unterzeichnet sein.

1  drei unterschriebene
   Originale oder
   zwei unterschriebene   
   Originale und eine Kopie

3  3. Original oder Kopie
    verbleibt als 
    Belegexemplar in der 
    GS BOStrab.

Vereinbarung Abnahmetermin2

Technische Aufsichtsbehörde (TAB)

Abnahme nach § 62 BOStrab

Geschäftsstelle BOStrab NT4.03

Betriebsleiter BOStrab NT4

NT31 NT34NT33NT32

4  Die Unterlagen können 
   zur Vervielfältigung bei 
   der GS BOStrab 
   ausgeliehen werden. Das
   Belegexemplar steht zur 
   Abholung zur Verfügung.

ggf. vorläufige 
Inbetriebnahme der 
Betriebsanlage 
gem. § 62 (7) BOStrab

Fertigung Abnahme-Niederschrift

Antrag auf Erteilung eines Abnahmebescheids 
gem. § 62 BOStrab

mit Abnahmeunterlagen (2-fach)3

Technische Aufsichtsbehörde (TAB)

Abnahmebescheid gem. § 62 BOStrab
mit geprüften Abnahmeunterlagen (1-fach)

Geschäftsstelle BOStrab NT4.03

Betriebsleiter BOStrab NT4

NT3.04

Projektleiter

NT3.04

ggf. Abarbeitung von 
Restarbeiten und 
Dokumentation dieser 
durch den FB

2  Einladung erfolgt durch 
   den Projektleiter

Original-Abnahmebescheid mit geprüften 
Unterlagen verbleiben bei der GS BOStrab4




